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hanseWasser Bremen GmbH 
KB2 Kundenbetreuung  
Birkenfelsstraße 5 
28217 Bremen 

Entwässerungsanzeige  

Rückstauschutz und 
Kanalsanierung  
für Bauvorhaben auf nicht gewerblich 
genutzten Grundstücken 
 
 
Telefon 0421 / 988 1111 

 

1. Bauherr  

Vorname, Name  

Anschrift  

Telefon  

E-Mail  

 

2. Bauvorhaben 

Bezeichnung der Baumaßnahme  

  

Baugrundstück (PLZ, Straße, Nr.)   

  

 

3. Eigentümer/in | Erbbauberechtigte/r 

 Eigentümer/in lt. Grundbuch   Erbbauberechtigte/r  

Vorname, Name  

Anschrift  

Telefon  

E-Mail  
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4. Bauleiter/in sofern der/die Bauleiter/in noch nicht benannt werden kann, bitte bei Baubeginn bekanntgeben 

Vorname, Name  

Anschrift  

Telefon / Fax / E-Mail  

 

5. Niederschlagswasserbeseitigung 

Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser soll im Rahmen der 

Sicherungsmaßnahme gegen Rückstau 

  

versickert werden  nein  ja*) 

in ein Gewässer (Fleet, Graben) eingeleitet werden  nein  ja**) 

(weiterhin) in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden.   nein  ja 

*) Eine Versickerung ist erlaubnisfrei, sofern sie schadlos möglich ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Senatorin für 

Umwelt, Klima und Wissenschaft, Referat 34, An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen 

**) Bei einer gewünschten Einleitung in ein Gewässer wenden Sie sich bitte an den zuständigen Deichverband.  

 

6. Hinweise 

 
Die Grundstücksentwässerungsanlagen (einschließlich der 
Einrichtungen zum Schutz gegen Rückstau) sind unter 
Beachtung der Vorschriften des Entwässerungsortsgesetzes 
und nach den Regeln der Technik (insbesondere DIN EN 12056 
und DIN 1986-100) zu errichten und zu betreiben. 
 
Die Vorschriften über die am Bau verantwortlich Beteiligten 
gemäß § 52 - 56 der Bremischen Landesbauordnung müssen 
beachtet werden.  
 
 
 

  
Die Entwässerungsanzeige Rückstauschutz und Kanalsanierung 
entbindet nicht von der Pflicht, die ggf. nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen, 
Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor Baubeginn 
einzuholen.  
 
Für weitere Auskünfte stehen wir unter der Telefonnummer  
988 – 11 11 zur Verfügung. 

 
 , den 

  
, den 

 
 
 
 

  

(Unterschrift und Stempel Bauherr)  (Unterschrift und Stempel Entwurfsverfasser/in) 

 
 
 

Planungsunterlagen für das 
Entwässerungsanzeigeverfahren 

 
 

 
Mit der Entwässerungsanzeige Rückstauschutz und 
Kanalsanierung benötigen wir folgende Unterlage in 1-facher 
Ausfertigung: 

 

  

Grundriss (im Maßstab 1:100 oder 1:50) 
  

des Kellergeschosses / Souterrains und ggf. des Erdgeschosses 
mit der Eintragung der geplanten Nutzung der Räume und 
Entwässerungsgegenstände sowie Darstellung der 
Entwässerungsleitungen und Schächte auf dem Grundstück bis 
zum Anschlusspunkt an den öffentlichen Kanal 
(Grundstücksgrenze). Die vorgesehenen 
Rückstausicherungseinrichtungen sind darzustellen. 
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